
 

 

Neuerungen ab 2018 – Arbeitgeber-Informationen 

 

In diesem Merkblatt finden Sie: 

 Gesetzlicher Mindestlohn 
 Tank- und Geschenkgutscheine 
 Steuerliche Behandlung von Sachzuwendungen 
 Betriebsveranstaltungen 
 Künstlersozialabgabe-Verordnung 
 Flexi-Rente 
 Weitere wichtige Neuerungen 

 

 

Gesetzlicher Mindestlohn 
 

Seit dem 01.01.2017 gilt ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von brutto EUR 8,84 je 

Zeitstunde. Eine Erhöhung zum 01.01.2018 ist nicht vorgesehen. 

Es ist jedoch möglich, dass dieser von den allgemeinverbindlichen Tarifverträgen der entsprechenden 
Branchen abweicht. In diesem Fall gilt der Mindestlohn laut Tarifvertrag.  

 

 

Tank- und Geschenkgutscheine 
 

Arbeitgeber nutzen Tank- oder Geschenkgutscheine gerne, um ihre Arbeitnehmer zusätzlich zu 
belohnen. Hierbei sind strenge Vorgaben zu beachten.  

Der Arbeitgeber kann monatlich Sachbezüge bis zu EUR 44,00 inklusive Mehrwertsteuer ohne 
persönlichen Anlass seinen Mitarbeitern lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei gewähren. 
Eine zusätzliche Aufmerksamkeit auf Grund eines persönlichen Ereignisses schließt diese monatliche 
Sachzuwendung nicht aus. 

Während Barlohn „vom ersten Euro an“ steuer- und sozialversicherungspflichtig ist, gelten für 
Gutscheine, sofern sie Sachlohn sind, Steuervergünstigungen. 

Es kommt dabei darauf an, was der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber auf Grundlage der 
arbeitsvertraglichen Vereinbarung beanspruchen kann, eine Geld- oder Sachleistung. Kann der 
Arbeitnehmer lediglich eine Sachleistung (Ware), kein Bargeld oder Barauszahlung verlangen, liegt 
Sachlohn vor. 

Die bisher in den Lohnsteuerrichtlinien enthaltene Aussage, wonach ein bei einem Dritten 
einzulösender Gutschein bereits dann kein Sachbezug sein sollte, wenn neben der Bezeichnung der 
abzugebenden Ware oder Dienstleistung ein anzurechnender Betrag oder Höchstbetrag angegeben 
ist (R 8.1 Absatz 1 LStÄR 2015 „Abgrenzung von Barlohn und Sachlohn"), wurde gestrichen. 



 

Gutscheine an Arbeitnehmer im Rahmen der EUR 44,00-Grenze (pro Monat inkl. MwSt.) können 
immer dann als steuerfreier Sachlohn gewährt werden, wenn der Gutschein 

 den Arbeitnehmer zum Bezug einer Sache berechtigt und 
 betragsmäßige Euro-Angaben (Höchstbetrag) enthält, z. B. Tankkarten, Gutschein bei einem 

bestimmten Einzelhandelsgeschäft oder 
 vom Arbeitnehmer in einem beliebigen Geschäft eingelöst wird und 
 der Arbeitgeber die verauslagten Kosten dem Arbeitnehmer ersetzt, z. B. Gutschein über EUR 

44,00 Diesel. 
 

Auch interessant sind hier die Stadtgutscheine. Hier hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, den 
Gutschein in verschiedenen Geschäften gegen Ware einzulösen. 

Der Arbeitgeber hat hier keinen Vorsteuerabzug. Er bucht ausschließlich den Aufwand.  

 

 

Steuerliche Behandlung von Sachzuwendungen 

Bei der steuerlichen Beurteilung ist zwischen Sachzuwendungen an Geschäftsfreunde bzw. sonstige 
Nichtarbeitnehmer und den Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer zu unterscheiden. 

 

1. Sachzuwendungen an Arbeitnehmer 
 

Grundsätzlich gilt:  

Geschenke sind Sachzuwendungen an Arbeitnehmer oder Dritte ohne rechtliche Verpflichtung und 
ohne Erwartung einer Gegenleistung. Es muss sich tatsächlich um eine Sachzuwendung handeln. 
Geldgeschenke sind steuerlich nicht begünstigt.  

Bei Aufwendungen für ein Geschenk muss eine gesonderte Aufzeichnung erfolgen. Erfolgt keine 

Aufzeichnung, so ist ein Abzug der Aufwendung und der darin enthaltenen Vorsteuer nicht zulässig. 

 

 Sachzuwendungen aus besonderem Anlass 

Gelegenheitsgeschenke sind Sachzuwendungen (z. B. Blumen, Buch), die vom Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer oder seinen Angehörigen aus besonderem persönlichem Anlass (z. B. Geburtstag, 
Heirat, Geburt eines Kindes) gegeben werden. Diese Geschenke sind lohnsteuer- und beitragsfrei, 
sofern sie den Wert von EUR 60,00 einschließlich Umsatzsteuer nicht übersteigen. 

Übersteigt der Wert der Sachzuwendung die Freigrenze von EUR 60,00 einschließlich 
Umsatzsteuer, so ist die Zuwendung in vollem Umfang steuer- und beitragspflichtig. 

Bei der Freigrenze von EUR 60,00 handelt es sich nicht um einen Jahresbetrag, sondern um eine 
Regelung, die in Abhängigkeit von den Gegebenheiten unter Umständen mehrfach im Jahr oder gar 
mehrfach im Monat ausgeschöpft werden kann (z. B. Sachgeschenke zum Namenstag, Geburtstag, 
zur Verlobung oder zur Einschulung des Kindes). 

 



 

 Sachzuwendungen ohne besonderen Anlass 

Neben der Freigrenze von EUR 60,00 für Gelegenheitsgeschenke aus besonderem persönlichem 
Anlass gibt es eine Freigrenze für Sachbezüge von EUR 44,00 monatlich. Diese monatliche 44-
Euro-Freigrenze (einschließlich Umsatzsteuer) gilt für Sachbezüge, die dem Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber ohne besonderen Anlass zugewendet werden (z. B. Tankgutschein). 

Die 60-EUR-Freigrenze für Gelegenheitsgeschenke aus besonderem Anlass und die 44-EUR-
Freigrenze für Sachbezüge ohne besonderen Anlass können in einem Kalendermonat nebeneinander 
angewendet werden. 

 Pauschalierung der Lohnsteuer für Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer 

Nach § 37b Abs. 2 EStG kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer für Sachzuwendungen an eigene 
Arbeitnehmer, die zusätzlich zum ohnehin Geschuldeten gewährt werden (z. B. Geschenke, die die 
Freigrenzen übersteigen), bis zu einem Höchstbetrag von EUR 10.000,00 mit 30 % pauschal 
besteuern (zuzüglich Solidaritätszuschlag und pauschale Kirchensteuer). Die Pauschalierung wird 
also nur in den Fällen zugelassen, in denen die Sachzuwendungen zusätzlich zu dem ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Sachbezüge, die im ganz überwiegenden 
eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden (z. B. Aufmerksamkeiten) und 
steuerfreie Sachbezüge (z. B. Gesundheitsförderung) unterliegen von vornherein nicht der 
Pauschalbesteuerung. Auch Sachzuwendungen an ausländische Arbeitnehmer, die in Deutschland 
nicht steuerpflichtig sind, sind nicht in die Pauschalierungsvorschrift einzubeziehen. 

Die Pauschalierung nach § 37b EStG ist zudem ausgeschlossen, wenn der Sachbezug nach § 40 
Abs. 2 EStG pauschal mit 15 % oder 25 % besteuert werden kann. 

 

2. Sachzuwendungen an Geschäftspartner bzw. Nichtarbeitnehmer  
 

Auf der Seite des Zuwendenden: 

Betriebsausgabenabzug 

Ausgaben für Geschenke an Geschäftsfreunde werden nur unter folgenden Voraussetzungen als 
Betriebsausgabe anerkannt und können somit steuermindernd berücksichtigt werden: 

 Betriebliche Veranlassung 

Nur Zuwendungen an Dritte, für die es eine betriebliche Veranlassung gibt, können als 

Betriebsausgabe angesetzt werden. Nicht erforderlich ist hingegen, dass ein Geschenk als 

Werbeträger gekennzeichnet sein muss. Es können daher auch Geldgeschenke und 

Geschenkgutscheine verschenkt werden. 

 Gesetzlicher Höchstbetrag von EUR 35,00 

Aufwendungen für betrieblich veranlasste Geschenke an Geschäftsfreunde, Kunden und weitere nicht 

eigene Arbeitnehmer können nur bis zur Höhe von zusammengerechnet EUR 35,00 pro Empfänger 

und Kalenderjahr steuerlich als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Zu den Kosten eines 

Geschenks zählen dabei auch die Kosten einer Kennzeichnung des Geschenks als Werbeträger 

sowie die Umsatzsteuer, sofern das schenkende Unternehmen nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt 

ist. Verpackungs- und Versandkosten werden nicht angesetzt. Liegen die Aufwendungen für die 

Geschenke über EUR 35,00, scheitert der Betriebsausgabenabzug. Bei der EUR 35,00-Grenze 

handelt es sich nicht um einen Freibetrag, sondern um eine Freigrenze. Allerdings ist bei der Prüfung 

der EUR 35,00-Freigrenze aus Vereinfachungsgründen allein auf den Betrag der Zuwendung 



 

abzustellen. Übernimmt der Zuwendende für den Beschenkten die Versteuerung als Einnahme, ist die 

übernommene Steuer also nicht miteinzubeziehen. 

Hinweis: Die EUR 35,00-Grenze findet bei Gegenständen, die ausschließlich beruflich und nicht privat 

genutzt werden können, keine Anwendung. So darf zum Beispiel ein Arztkoffer für einen Arzt oder ein 

Spezialwerkzeug für einen Handwerker auch dann steuermindernd abgezogen werden, wenn die 

Aufwendungen die EUR 35,00-Grenze überschreiten. 

 Aufzeichnung der Aufwendungen 

Die Aufwendungen für Geschenke werden nur dann als Betriebsausgabe anerkannt, wenn sie einzeln 

und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben zeitnah aufgezeichnet werden. Gleichzeitig muss 

der Name des Empfängers aus der Buchung oder dem Buchungsbeleg zu ersehen sein. Letzteres ist 

lediglich entbehrlich, wenn im Hinblick auf die Art des Geschenks, wie bei Taschenkalendern, 

Kugelschreibern und wegen des geringen Werts des einzelnen Geschenks, die Vermutung besteht, 

dass die Freigrenze bei dem einzelnen Empfänger im Wirtschaftsjahr nicht überschritten wird. 

Nur wenn die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind, sind die Aufwendungen für ein Geschenk 
als Betriebsausgabe abzugsfähig. 

 

Pauschalierungsmöglichkeit, mit der der Zuwendende die Einkommensteuer des Beschenkten 
pauschal übernehmen kann 

Der Zuwendende hat die Möglichkeit einer Pauschalierung mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % + 
Solidaritätszuschlag + Kirchensteuer (§ 37b Einkommensteuergesetz). 

Die Pauschalierung nach § 37b Absatz 1 EStG findet Anwendung auf Geschenke, aber auch auf 
Sachzuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin erbrachten Leistung oder Gegenleistung erbracht 
werden. Damit werden sämtliche Sachzuwendungen von der Pauschalierungsmöglichkeit erfasst, 
unabhängig davon, ob der Zuwendende die Geschenkaufwendung nach den oben dargestellten 
Grundsätzen als Betriebsausgabe abziehen darf. Die Pauschalsteuer ist als Betriebsausgabe nur 
dann abziehbar, wenn der Schenker die Sachzuwendung in vollem Umfang nach den oben genannten 
Grundsätzen (insbesondere unter Berücksichtigung der 35-Euro-Grenze) als Betriebsausgabe 
abziehen kann. 

Von § 37b EStG werden nur solche Zuwendungen erfasst, die betrieblich veranlasst und die beim 
Empfänger dem Grunde nach zu steuerbaren und steuerpflichtigen Einkünften führen.  

Als Bemessungsgrundlage für die Pauschalierung wird auf die tatsächlichen Kosten des 
Zuwendenden einschließlich Umsatzsteuer abgestellt. 

Für Zuwendungen, die nicht in die Bemessungsgrundlage des § 37b EStG einzubeziehen sind, hat 
der Zuwendende neben den für den Betriebsausgabenabzug bestehenden Aufzeichnungspflichten 
zusätzlich durch geeignete Aufzeichnungen darzulegen, dass diese Zuwendungen beim Empfänger 
nicht steuerbar und steuerpflichtig sind. Die Empfänger der Zuwendungen müssen auf Verlangen der 
Finanzbehörde genau benannt werden können. 

Die Pauschalierung kann nicht angewandt werden, soweit die Aufwendungen je Empfänger und 
Wirtschaftsjahr insgesamt den Bruttobetrag von EUR 10.000,00 übersteigen oder wenn die 
Aufwendungen für die einzelne Zuwendung den Betrag von EUR 10.000,00 übersteigen. 

 

 



 

Beispiel: 

Erhält ein Geschäftsfreund drei Zuwendungen von je EUR 4.000,00, ist die Pauschalierung nicht nur 
auf die ersten beiden Zuwendungen anwendbar, sondern auch die Hälfte der Aufwendungen für die 
dritte Zuwendung muss in die Pauschalbesteuerung einbezogen werden. Erhält ein Geschäftsfreund 
jedoch eine Zuwendung im Wert von EUR 12.000,00, ist die Pauschalierung auf diese Zuwendung 
insgesamt nicht anwendbar. 

Wichtig ist, dass das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer einheitlich 
für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gegenüber Dritten gewährten Zuwendungen auszuüben ist. 
Dies verlangt eine einheitliche Handhabung für alle betrieblich veranlassten Zuwendungen, die 
zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, aber auch alle 
Geschenke unterhalb der EUR 35,00-Freigrenze. Lediglich Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten EUR 10,00 nicht übersteigen, sind als Streuwerbeartikel anzusehen und 
fallen daher nicht in den Anwendungsbereich der Vorschrift. Gleiches gilt für die Teilnahme an 
geschäftlich veranlassten Bewirtungen. 

Macht der Schenker von der Pauschalierung Gebrauch, ist er verpflichtet, den Beschenkten hierüber 
zu unterrichten. 

Wichtig: Durch eine zum 01.01.2009 in Kraft getretene Änderung der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung sind gemäß § 37b EStG pauschal besteuerte Sachleistungen 
an Arbeitnehmer von Geschäftsfreunden auch von der Beitragspflicht zur Sozialversicherung 
freigestellt, soweit die Arbeitnehmer nicht Arbeitnehmer eines mit dem Zuwendenden verbundenen 
Unternehmens sind. 

Versteuerung auf der Seite des Zuwendungsempfängers: 

Oberhalb der Zehn-Euro-Grenze sind die Zuwendungen grundsätzlich als geldwerte Vorteile zu 
versteuern. Eine Ausnahme hiervon gilt, wenn der Schenker von der Möglichkeit der 
Pauschalbesteuerung Gebrauch gemacht hat. Durch die Pauschalversteuerung wird der 
Zuwendungsempfänger aus der Steuerschuldnerschaft entlassen. Dies gilt auch, soweit der 
Zuwendungsempfänger körperschaftsteuerpflichtig ist. 

 

Betriebsveranstaltungen Freibetrag von EUR 110,00 
 

Seit Jahresbeginn gelten die gesetzlichen Änderungen zu den Betriebsveranstaltungen. Das 
Bundesfinanzministerium (BMF) hat mit Datum vom 14.10.2015 ein umfangreiches Schreiben zur 
Behandlung von Betriebsveranstaltungen veröffentlicht (Az. IV C 5 – S 2332/15/10001). 

Freibetrag statt Freigrenze 

Durch das Jahressteuergesetz 2015 wird aus der Freigrenze bei Betriebsveranstaltungen ab 
01.01.2015 ein Freibetrag. Die Lohnsteuer bemisst sich dann nur für den Betrag, der über EUR 
110,00 liegt. Und auch die Vorsteuer wird nur für diesen Betrag nicht erstattet. 

Die neuen steuerlichen Vergünstigungen gelten für „Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit 
gesellschaftlichem Charakter“, z. B. Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge. (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a 
Satz 1 EStG). Durch eine solche Veranstaltung erhalten Arbeitnehmer grundsätzlich einen Vorteil, der 
zum Arbeitslohn gehört.  

Rein betriebliche, fachliche Veranstaltungen führen nicht zu einer lohnrelevanten Bereicherung der 
Arbeitnehmer.  



 

Von den geselligen Veranstaltungen führen zwei Veranstaltungen pro Jahr nicht zu Arbeitslohn,  

 wenn die Teilnahme allen Betriebsangehörigen bzw. Arbeitnehmern einer Abteilung oder 
eines Standorts offensteht und 

 soweit die Zuwendungen des Arbeitgebers für die jeweilige Veranstaltung inklusive 
Umsatzsteuer den Betrag von EUR 110,00 je teilnehmendem Arbeitnehmer nicht übersteigen. 

 Die Teilnahme von Nichtarbeitnehmern ist unschädlich, wenn deren Zahl die Teilnehmerzahl 
der Arbeitnehmer nicht übersteigt 

 

Wird nur ein beschränkter Teilnehmerkreis eingeladen, darf es sich nicht um eine Bevorzugung 
bestimmter Arbeitnehmergruppen handeln. Begünstigt sind jedoch Feiern für alle Mitarbeiter, die ein 
rundes Arbeitnehmerjubiläum (10, 20, 30, 40, 50 oder 60 Jahre) begehen.  

Das BMF stellt ausdrücklich klar, dass bei 40-, 50- oder 60-jähriger Betriebszugehörigkeit die Feier 
schon bis zu fünf Jahre vor dem eigentlichen Jubiläum stattfinden kann. 

Begünstigt ist auch, wenn eine Betriebsveranstaltung für eine Organisationseinheit des Betriebs, z. B. 
Abteilung, durchgeführt wird, wenn alle Arbeitnehmer dieser Organisationseinheit an der 
Veranstaltung teilnehmen können. 

Auch eine Feier für alle im Ruhestand befindlichen früheren Arbeitnehmer des Unternehmens ist 
begünstigt. 

Zur Ermittlung der Teilnehmerkosten ab 01.01.2015 zählen sämtliche Kosten im Zusammenhang mit 
der Betriebsveranstaltung.  

Die Kosten für eine Begleitperson werden dem Arbeitnehmer ebenfalls hinzugerechnet, ohne dass 
hierfür ein zusätzlicher Freibetrag gewährt wird.  

Kosten, die eingerechnet werden müssen: 

 Speisen, Getränke, Snacks 
 Übernachtungskosten bei mehrtägigen Veranstaltungen 
 Fahrtkosten, z. B. für Stadtrundfahrten 
 Eintrittskarten, Trinkgelder 
 Geschenke 
 Aufwendungen für äußeren Rahmen, z. B. Künstler, Musiker, Deko, Raummiete, Kegelbahn 

etc. 
 Zuwendungen an Begleitpersonen 
 Security 
 Versicherungen 
 Sanitäter 
 Kosten für Sammeltransporte (Bus) 

 

Nicht einzurechnen sind folgende Kosten: 

 (An-) Reisekosten von Außendienstmitarbeitern und Arbeitnehmern von anderen Standorten 
sowie deren Übernachtungskosten nach § 3 Nr. 16 EStG 

 Eigene Personalkosten für Vorbereitung und Abwicklung  
 Rechnerische Selbstkosten des Arbeitgebers (z. B. Lohnbuchhaltung) 

 

 



 

Besonderheiten bei der Teilnahme von Firmenfremden  

Laut BMF ist die Anwendbarkeit der Regelung auf Leiharbeitnehmer und Arbeitnehmer anderer 
konzernangehöriger Unternehmen auch anwendbar. Dies setzt voraus, dass hinsichtlich dieser 
Personengruppen die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. 

Versteuerung von Betriebsveranstaltungen  

Wie bisher kann der Arbeitgeber den steuerpflichtigen Lohnanteil (dies ist der Betrag, der die EUR 
110,00-Grenze übersteigt) aus Anlass von Betriebsveranstaltungen pauschal mit 25 % versteuern. 
Hinzu kommen Solidaritätszuschlag und pauschale Kirchensteuer. Die Pauschalierung führt zur 
Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 SVEV). 

 

Künstlersozialabgabe-Verordnung 
 
Wer selbstständige Künstler beschäftigt, muss an diese Sozialversicherung, die sogenannte 
Künstlersozialabgabe, entrichten. Sie wird ab dem Kalenderjahr 2018 von 4,8 % auf 4,2 % gesenkt. 

Die Bemessungsgrundlage bestimmt sich nach § 25 KSVG (Auszug): 

(1) Die Bemessungsgrundlage der Künstlersozialabgabe sind die Entgelte für die künstlerischen 
oder publizistischen Werke oder Leistungen, die ein nach § 24 Abs. 1 oder 2 zur Abgabe 
Verpflichteter im Rahmen der dort aufgeführten Tätigkeiten im Laufe eines Kalenderjahres an 
selbstständige Künstler oder Publizisten zahlt, auch wenn diese selbst nach diesem Gesetz 
nicht versicherungspflichtig sind. Bemessungsgrundlage sind auch die Entgelte, die ein nicht 
abgabenpflichtiger Dritter für künstlerische oder publizistische Werke oder Leistungen zahlt, 
die für einen zur Abgabe Verpflichteten erbracht werden. 
 

(2) Entgelt im Sinne des Absatzes 1 ist alles, was der zur Abgabe Verpflichtete aufwendet, um 
das Werk oder die Leistung zu erhalten oder zu nutzen, abzüglich der in einer Rechnung oder 
Gutschrift gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer. Ausgenommen hiervon sind: 
 

 Die Entgelte, die für urheberrechtliche Nutzungsrechte, sonstige Rechte des Urhebers 
oder Leistungsschutzrechte an Verwertungsgesellschaften gezahlt werden. 

 Steuerfreie Aufwandsentschädigungen und die in § 3 Nr. 26 des 
Einkommensteuergesetzes genannten steuerfreien Einnahmen. 

 
Zur Bemessungsgrundlage gehören demnach alle Zahlungen für die publizistische/künstlerische 
Leistung: 

 Honorare 
 Sachleistungen 
 Lizenzzahlungen 
 Auslagen (Telefon) 
 Nebenkosten (Material und Transport) 

 
Nicht zur Bemessungsgrundlage gehören: 

 Gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer 
 Reisekosten 
 Bewirtungskosten 
 Übernachtungskosten 
 Steuerfreie Aufwandsentschädigungen (bspw.: Übungsleiterpauschale i.H.v. EUR 2.400,00) 
 Zahlungen an Urhebergesellschaften (Gema, VGWort etc.) 

 



 

Die Künstlersozialabgabe ist auf alle Entgelte (z. B. Gagen, Honorare, Tantiemen) zu zahlen, die an 
selbstständige Künstler oder Publizisten gezahlt werden. Betreibt der Leistungserbringer sein 
Unternehmen jedoch in einer der nachstehenden Rechtsform, unterliegt die Zahlung an diesen nicht 
der Künstlersozialabgabe.  

 Zahlungen an juristische Personen (GmbH, AG, e.V.) 
 Zahlungen an eine Kommanditgesellschaft (KG) 
 Zahlungen an eine GmbH & Co. KG 
 Zahlungen an eine offene Handelsgesellschaft (OHG) 

 

Die Prüfung der Sozialversicherung ist zum 01.01.2015 ausgeweitet worden. Die Prüfung ist durch die 
Träger der Rentenversicherung geregelt. 

Das bedeutet, dass die Prüfer der Sozialversicherung sich nicht nur die Lohnkonten der Betriebe 
anschauen müssen, sondern auch einen Einblick in die Finanzbuchhaltung nehmen und sogar 
einzelne Belege prüfen, um festzustellen, ob es sich um beitragspflichtige Honorare handelt.  

Seit 2015 müssen alle mit strengen Prüfroutinen rechnen: 

 Arbeitgeber mit mindestens 20 Beschäftigten werden turnusmäßig mindestens alle vier Jahre 
auf etwaige Melde- und Zahlungspflichten geprüft. 

 Bei Arbeitgebern unter 20 Beschäftigten wird ein jährliches Prüfkontingent gebildet. Hier wird 
durchschnittlich alle zehn Jahre geprüft. 

 

Wer einmal bei der Künstlersozialkasse geführt ist, muss ggf. auch eine Nullmeldung abgeben. 

Durch das Künstlersozialabgabestabilisierungsgesetz (KSAStabG) wurde zum 01.01.2015 eine 
Geringfügigkeitsgrenze eingeführt. Solange die Bemessungsgrundlage für die aufsummierten 
Leistungen aller Künstler/Publizisten an Eigenwerber und Unternehmer, die nach der Generalklausel 
abgabepflichtig sind, im Jahr EUR 450,00 nicht übersteigt, gelten die Aufträge kraft Gesetz als „nur 
gelegentlich“ und unterliegen danach nicht der Künstlersozialabgabe. Diese Regelung gilt nicht 
rückwirkend.  

Die schwierige Frage danach, was „nur gelegentlich“ ist, wurde demnach ab 2015 zulasten der 
Unternehmen beseitigt. Die Literatur ist sich zwar unsicher und verweist auf zukünftige 
Rechtsprechung, die Künstlersozialkasse hat jedoch auf ihrer Homepage verlauten lassen, das 
Gesetz dergestalt umzusetzen.  

 

Flexi-Rente 
 

Die Beschäftigung von Rentnern hat in den letzten Jahren ständig zugenommen.  

Die Regelaltersgrenze liegt für Versicherte, die bis einschließlich 31.12.1946 geboren sind, bei 65 
Jahren. Für Versicherte, die ab dem 01.01.1947 geboren sind, wird die Regelaltersgrenze 

schrittweise bis auf 67 Jahre angehoben. 

Das Flexi-Rentengesetz trat im Wesentlichen zum 01.01.2017 beziehungsweise zum  

01.07.2017 in Kraft; seit 01.07.2017 können Teilrente und Hinzuverdienst flexibler und einfacher als 
bisher miteinander kombiniert werden.  

  



 

Es besteht nunmehr die Möglichkeit, vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine Teilzeitarbeit durch 
eine Rente zu ergänzen.  

(Teil-) Rente und Hinzuverdienst können individueller miteinander kombiniert werden: Der 
Hinzuverdienst wird nicht mehr in festen monatlichen Grenzen angerechnet, sondern im Rahmen 
einer Jahresbetrachtung stufenlos bei der Rente berücksichtigt.  

Eine individuelle Hinzuverdienstgrenze ist aus dem Rentenbescheid ersichtlich.  

 Versicherungspflicht für Bezieher von Vollrenten bis zur Regelaltersgrenze 

Bezieher von Vollrenten sind in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig, bis sie 
die Regelaltersgrenze erreichen. 

 Verzicht auf Versicherungsfreiheit nach Erreichen der Regelaltersgrenze 

Als Anreiz für eine Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze wurde die Möglichkeit 
geschaffen, auf die bestehende Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung zu verzichten. Die 
Beschäftigten können dadurch weitere Entgeltpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung 
erwerben und ihren Rentenanspruch erhöhen. 

 Zusätzliche Beiträge für die Rentenversicherung schon ab 50 Jahren 

Versicherte können bereits ab 50 Jahren (bisher 55 Jahre) zusätzlich Beiträge in die 
Rentenversicherung einzahlen, um Rentenabschläge auszugleichen, die mit einer geplanten 
vorzeitigen Inanspruchnahme einer Altersrente einhergehen würden. 

Wegfall des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung 

Der bisher anfallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte, 
die die Regelaltersgrenze erreicht haben und versicherungsfrei sind, entfällt bis 31.12.2021. 

Rentenauskunft wird ergänzt 

Versicherte werden durch die Rentenversicherung gezielt über ihre Gestaltungsmöglichkeiten des 
Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand informiert. Die Rentenauskunft, die Versicherte ab 
dem Alter von 55 Jahren erhalten, wird insbesondere um Informationen darüber ergänzt, wie sich das 
Vorziehen oder Hinausschieben des Rentenbeginns auf die Rente auswirkt. 

 

Weitere wichtige Neuerungen: 

Der Wechsel von der Steuerklasse III oder V in die Steuerklasse IV ist ab 01.01.2018 auch auf 

Antrag nur eines Ehegatten möglich (Gesetz zur Bekämpfung der Steuerumgehung und zur 

Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften).  

 
Der einseitige Antrag auf Steuerklassenwechsel ist insbesondere im Falle der dauerhaften Trennung 
der Ehegatten von großer praktischer Bedeutung. Mit der Änderung des § 38b Absatz 3 EStG wird 
sichergestellt, dass die Steuerklassenkombination III/V nur angewendet wird, wenn und solange beide 
Ehegatten dies wollen. 
Arbeitnehmer werden künftig nach Heirat oder Begründung einer Lebenspartnerschaft stets in die 
Steuerklassenkombination IV/IV eingereiht. Damit entfällt die bisherige Unterscheidung, ob nur ein 
Ehegatte als Arbeitnehmer tätig ist oder beide.  
 



 

Gültigkeit des Faktorverfahrens ab 2019 

Analog zu den Freibeträgen wurde schon im Jahr 2015 die Ausdehnung der Gültigkeit des 
Faktorverfahrens beim Lohnsteuerabzug von Ehegatten bzw. Lebenspartnern auf zwei Jahre 
beschlossen (Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie). 
Zum Starttermin wurde aber auf die erforderlichen Programmierarbeiten verwiesen und das 
Bundesministerium der Finanzen angewiesen, den Veranlagungszeitraum bekanntzugeben, für den 
die Regelung erstmals anzuwenden ist. 
Mit dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz wurde als erster Veranlagungszeitraum das Jahr 2019 
festgelegt (Bundesrat hat in seiner 958. Sitzung am 02.06.2017 zugestimmt). 

  

Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts 
 
Das Mutterschutzgesetz ist 1952 in Kraft getreten und bisher nur in wenigen Regelungsbereichen 
verändert worden. Durch das vorliegende Gesetz wird das Mutterschutzgesetz zeitgemäß und 
verständlicher gefasst. Zudem werden die Regelungen zum Mutterschutz besser strukturiert und 
übersichtlicher gestaltet. Aus diesem Grund wird die Verordnung zum Schutze der Mütter am 
Arbeitsplatz in das Gesetz integriert. 

Folgende Regelungen traten am 30.05.2017 in Kraft: 

 Die Schutzfrist nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung wird von acht auf zwölf 
Wochen verlängert. 

 
 Es wird ein Kündigungsschutz für Frauen nach einer nach der zwölften 

Schwangerschaftswoche erfolgten Fehlgeburt neu eingeführt. 
 

Folgende Regelungen treten zum 01.01.2018 in Kraft:  

 Schülerinnen und Studentinnen werden dann in den Anwendungsbereich des 
Mutterschutzgesetzes einbezogen, wenn die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der 
Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt oder die Schülerinnen oder Studentinnen im 
Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung ein verpflichtend vorgegebenes 
Praktikum ableisten. 

 

 Die Regelungen zum Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit werden branchenunabhängig 
gefasst, die Regelungen zum Verbot der Mehrarbeit werden um eine besondere Regelung zur 
maximal zulässigen Mehrarbeit in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen ergänzt. 
 
 

Für die Arbeit nach 20 Uhr bis 22 Uhr wird ein behördliches Genehmigungsverfahren eingeführt. Unter 
anderem muss die Frau sich ausdrücklich bereit erklären, nach 20 Uhr zu arbeiten. 

Durch die Integration der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) in das 
Mutterschutzgesetz werden die Regelungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber sowie für die 
Aufsichtsbehörden klarer und verständlicher. 
 

An der Berechnung des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld in den Schutzfristen sowie 
der Entgeltfortzahlung während eines Beschäftigungsverbots ändert sich nichts. Auch 
Ausgleichsverfahren der Arbeitgeberaufwendungen für Mutterschaftsleistungen U2 bleiben 
unverändert. 



 

 
Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 
 
Um die bAV aus ihrer Nebenrolle bei der Altersversorgung herauszuholen, setzt das neue 
Betriebsrentenstärkungsgesetz vor allem auf die Tarifpartner. Die sollen künftig auf tariflicher 
Grundlage reine Beitragszusagen einführen dürfen. Dabei sind Mindest- oder Garantieleistungen für 
Arbeitnehmer verboten. Im Gegenzug werden Arbeitgeber von der Haftung befreit. 

Kernpunkt der Reform der bAV durch das BRSG ist, dass bei reiner Beitragszusage der Arbeitgeber 
im Falle einer Entgeltumwandlung verpflichtet werden soll, mindestens 15 Prozent des 
umgewandelten SV-freien Entgelts als Zuschuss an die Versorgungseinrichtung einzuzahlen. 

Bei Entgeltumwandlung gilt: Der Arbeitgeber wird bei neuen Entgeltumwandlungs-vereinbarungen 
verpflichtet, den von ihm ersparten Arbeitgeberanteil an den Sozial-versicherungsbeiträgen in 
pauschalierter Form zugunsten seines Beschäftigten an die durchführende Versorgungseinrichtung 
weiterzuleiten (nicht bei Direkt- und Unterstützungskassenzusagen).  

Nachdem der Bundesrat am 07.07.2017 der Reform der betrieblichen Altersversorgung zugestimmt 
hat, tritt das Gesetz zum 01.01. in Kraft. Die Neuregelung soll zunächst nur für ab 01.01.2018 neu 
abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen gelten. 

Für bereits bestehende Vereinbarungen soll der Arbeitgeberzuschuss erst nach einer Übergangsfrist 
von vier Jahren ab Beginn 2022 verpflichtend werden. 

 

 

 

Offene Fragen? Wir helfen gern:  

Steuer- und Wirtschaftsberatung Ines Scholz 
Tel. 0375 27063-0 
info@ines-scholz.de 

 


